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DAS ROTE KREUZ
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et de l'Alliance suisse des Samaritains.

Crusch-Cotschna
Organo della Croce-Rossa svizzera e
della Federazione svizzera dei SamaritanL

Organ da la Crusch-Cotschna svizzra e
de la Lia svizzra dals Samaritauns.
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Abreise der zweiten Aerzte-
mission an die Ostfront
Arn S Januar verliess die zu/eile
schweizerische Aerziemission Bern, um die erste
Mission an der Ostfront abzulösen. Die aus
Aerzten, Krankenschwestern, Pflegern,
Sekretärinnen und einem Fourier bestehende
Mission fuhr über Zürich, wo sie kurz
verpflegt wurde und kam am Freilagmorgen
in Berlin an. Die erste Aerziemission wird
nach der Ablösung sofort nach der Schweiz
zurückreisen. Nach amtlichen, wie auch
nach erst kürzlich eingegangenen privaten
Berichten wird übereinstimmend das
gute gesundheitliche Befinden der
gesamten an der Ostfront weilenden Mission
bestätigt. Sowohl hinsichtlich der Unterkunft

und Verpflegung, als auch der Arbeit,
herrscht unter den Mitgliedern der Mission
volle Zufriedenheit und ihre Moral ist
ausgezeichnet. Unfälle haben sich nicht
ereignet.

Unser Bild zeigt die Mission kurz vor der
Abreise in Bern. — Le depart, en gare de
Berne, de la deuxifeme mission mCdirale
suisse, qui va relever la premiere mission
install£e sur le front oriental. (Photo Photopress.

Zensur Nr. VI G. 9305.)

Schweiz. Rotes Kreuz - Kinderhiife
(Arbeitsgemeinschaft für kriegsgeschädigte Kindei.)

Am 6. Januar trafen in Basel 451 belgische Kinder ein. Nach kurzer

Verpflegung reisten ungefähr 200 sofort nach ihrem Ferienorl
weiter. Die andern Kinder verliessen Basel am nächsten Moigen.

Anerkennung des Schweiz. Roten Kreuzes
Um eine bessere Anpassung an die Erfordernisse der Gegenwart

zu ermöglichen, hat der Bundesrat in seiner Sitzung vom 9. Januar
einen Beschluß gefasst, durch den das Schweizerische Rote Kreuz
als einzige nationale Vereinigung des Roten Kreuzes auf dem Gebiet
der Eidgenossenschaft offiziell anerkannt wird.

Der Beschluss umschreibt die Stellung des Schweizerischen Roten
Kreuzes gegenüber der Armee wie auch diejenige, die ihm durch die
internationalen Vereinbarungen über das Rote Kreuz eingeräumt ist.

Der in diesem Communique erwähnte Rundesralsbescbluss
bezweckt eine lormelle Bereinigung; er richtet sieh nicht gegen irgendeine

Organisation oder Sondergruppe, die zu Verwechslungen
Veranlassung gehen könnte; er spricht lediglieh eine Anerkennung aus,
die bis jetzt noch nicht erfolgt war.

Der zweite Teil der amtlichen Mitteilung weist daiuul hin, dass
das Schweizerische Role Kreuz nicht mehr wie während der
Mobilmachung dem Ar meekoninnndo unterstellt i\|; zufolge der Selbstän-
digmachung mussle die Stellung des Schweizerischen Roten Kreuzes
gegenüber der Aimee neu umschrieben weiden.

L'alimentafion de S'enfan! em periods
de privations D1 sc. Louis-Marcel Sandoz

C'est un souci bien humaitt et bien legitime que celui qu'eprouvent
les samaritaines et les samaritains ä l'endroit de milliers de pelits
desherites du sort que la guerre a si cruellerneut frappes. La douleur
que nous öprouvons se double d'un sentiment de profonde affliction
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